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§ 9 W-SG
 W-SG - Wiener Sammlungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

Soweit das Erträgnis der Sammlung in Wien verwendet werden soll, sind die in diesem Gesetz geregelten Aufgaben der

Gemeinde mit Ausnahme der Durchführung des Verwaltungsstrafverfahrens solche des eigenen Wirkungsbereiches.

In Kraft seit 30.07.1999 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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